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der voraussichtlichen Honorarhöhe auch 
den Hinweis enthalten, daß die Kranken-
kasse die Kosten ggf. nicht voll erstattet. 
Eine Kopie dieser Vereinbarung erhält der 
Patient. Das gleiche gilt, wenn Sie auf sein 
Verlangen hin Leistungen erbringen, die 
über das medizinisch Notwendige hinaus-
gehen oder nicht Bestandteil der vertrags-
ärztlichen Versorgung sind, wie Individu-
elle Gesundheitsleistungen (IGeL).

Rechnung möglichst zeitnah stellen
Ist die Behandlung beendet, sollten Sie 
baldmöglichst die Rechnung stellen. Denn 
erhält der Patient zeitnah eine Rechnung, 
erinnert er sich noch gut an die ärztliche 
Leistung und ist erfahrungsgemäß eher 
bereit, zu zahlen. 

Konkreten Zahlungstermin setzen
Setzen Sie darin eine konkrete Zahlungs-
frist, am besten einen Termin in zwei bis 
drei Wochen. Verstreicht dieses Datum, 
ohne daß eine Zahlung eingegangen ist, 
gerät der Patient automatisch in Verzug. 
Dies gilt auch nach Ablauf der gesetzli-
chen 30-Tages-Frist. Wenn Sie mit dieser 
arbeiten möchten, ist folgender Hinweis 
zwingend erforderlich: „Spätestens 30 Ta-
ge nach Erhalt der Rechnung tritt auch 
ohne Mahnung Zahlungsverzug ein.“ Set-
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erfolgreich wehren 
zu können, müssen 

Sie als Arzt schon 
frühzeitig einiges beach-

ten: So sollten Sie, wenn Sie 
für eine ärztliche Leistung eine 

höhere Gebühr verlangen wollen, 
als sich aus der Gebührenordnung für 

Ärzte (GOÄ) ergeben würde, vor der Be-
handlung eine schriftliche Vereinbarung 
mit dem Patienten schließen. Sie muß ne-
ben der Nummer und der Bezeichnung 
der Leistung, dem Steigerungssatz und Pa
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zen Sie diesen Baustein ruhig in die glei-
che Schriftgröße wie den übrigen Text!

Nach Fristablauf zusätzlich mahnen
Zahlt der Patient die Rechnung nicht in-
nerhalb der gesetzten Frist, können Sie 
ihn zusätzlich mahnen – wie oft, bleibt 
letztlich Ihnen überlassen. Für das Arzt-
Patienten-Verhältnis ist es aber besser, 
ihm vor gerichtlichen Maßnahmen noch 

Damit das Mahnen selbst nicht 
zur Kostenfalle wird, sollten Sie Ihr 
Vorgehen jeweils auf die Höhe der 
Forderung abstimmen.
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Rechnung, Mahnung, Inkasso

So machen Sie 
 säumigen Zahlern Beine
Fälle, in denen Selbstzahler eine Arztrechnung nicht begleichen, 
begegnen Ärzten immer wieder. Sie sind besonders ärgerlich, 
weil nicht nur das Honorar in der Kasse fehlt, sondern weil sie 
zusätzlich Zeit und Geld kosten. Was müssen Ärzte tun, damit sie 
doch noch an ihr Geld kommen?
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Folgendes Vorgehen hat sich 
in der Praxis bewährt: 
●  Setzen Sie in der Rechnung eine Frist 

von zwei Wochen (genaues Datum!).

●  Ist nach drei Wochen noch keine Zah-
lung eingegangen: Rufen Sie den Pa-
tienten an oder schicken ihm per Post 
eine Zahlungserinnerung. Setzen Sie 
darin eine Frist von einer Woche. 

●  Bleibt eine Reaktion wiederum aus, 
sollten Sie zwei Wochen später eine 
Mahnung per Einschreiben/Rück-
schein verschicken. Damit gehen Sie 
auf Nummer sicher, wenn der Patient 
bestreitet, eine Rechnung oder ggf. 
eine Mahnung erhalten zu haben. Den 
Verzugszeitpunkt können Sie auch 
beweisen, indem Sie die Mahnung/
Rechnung in der Praxis jeweils durch 
Zeugen, z. B. das Personal, übergeben 
lassen oder als Einwurf-Einschreiben 
an den Hausbriefkasten des Patienten 
senden. 

●  Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, eine 
Rechnungskopie beizufügen. Sie sollte 
jedoch mit „Duplikat“, „Zweitschrift“, 
„Kopie“ o. ä. gekennzeichnet werden, 
um einem Mißbrauch vorzubeugen.

einmal die Chance zu geben, die Ange-
legenheit durch Zahlung zu bereinigen. 
Die preisgünstigste und oft eff ektivste 
Mahnung ist ein Telefonanruf ! Weisen 
Sie dabei darauf hin, daß der geforder-
te Betrag unabhängig vom Zeitpunkt 
und der Höhe der Erstattung durch die 
Krankenversicherung fällig ist und daß 
durch das Mahnverfahren weitere Kosten 
entstehen. Denn der Patient muß für den 
Schaden aufkommen, der Ihnen durch 
seinen Zahlungsverzug entstanden ist,  
in der Regel für die „Kosten der Beitrei-
bung“. Ferner werden bei Überschreiten 
der Zahlungsfrist Zinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
(derzeit 2,7 %) fällig – also von 7,7 %. 

Wer hilft beim „Geld eintreiben“?
Zahlt der Patient daraufhin immer noch 
nicht, übergeben Sie den Vorgang am be-
sten Ihrem Anwalt oder einem Inkasso-
büro. Ab Verzugseintritt dürfen Sie auch 
ohne Einwilligung des Patienten diejeni-
gen Daten weitergeben, die für die „Bei-
treibung der Forderung“ benötigt werden. 
Anders verhält es sich, wenn ein Abrech-
nungsunternehmen Ihnen die Rech-
nungsstellung, insbesondere den For-
derungseinzug generell abnimmt: Dann 
muß der Patient schriftlich einwilligen, 
daß Sie personenbezogene Daten an die 
(namentlich zu nennende) Stelle weiter-
geben können – andernfalls verstoßen Sie 
gegen die ärztliche Schweigepfl icht. 

Eine Zusammenarbeit mit Abrech-
nungsunternehmen, Inkassobüros oder 
Factoringgesellschaften erfordert jedoch 
eine genaue Kalkulation: Manche Firmen 
übernehmen neben dem Forderungsein-
zug zwar auch Ihr Ausfallrisiko, dadurch 
fallen aber höhere Kosten an. Ausgaben 
für Inkassobüros können zudem nur in 
gleicher Höhe wie für einen Anwalt gel-
tend gemacht werden.

Letztlich bleiben drei Jahre Zeit, Ihre An-
sprüche durchzusetzen. Dann gelten ärzt-
liche Honorarforderungen als verjährt, 
der Patient kann die Zahlung (endgültig) 
verweigern. Die Frist beginnt am Ende 
des Jahres, in dem der Anspruch durch ei-
ne formell der GOÄ genügende Rechnung 
entstanden ist. Mahnungen verhindern 
den Ablauf nicht, anders ein gerichtlicher 
Mahnbescheid, oder wenn der Patient die 
Forderung, z. B. durch eine vorbehaltslose 
Abschlagszahlung anerkennt. ▪

Achim Röschmann, Rechtsanwalt

80538 München, www.klapp-roeschmann.de
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Noch mehr Tips für die Ab rech-
nung nach GOÄ finden Sie in: 

Der Allgemeinarzt 5/2007: So steigern 

Sie seriös 

Der Allgemeinarzt 10/2007: Formelle 

An forderungen an eine Arztrechnung

•

•


